
Revisionsbericht  20    Kleingärtnerverein Neustadt 
       Steuernummer 
        
       Reg. Ger. Nr.   
       VR   EU----Nr. der Eintrag:  

 
 

I. Die unterzeichnenden Revisoren sind in der Jahresmitgliederversammlung  

am_   gewählt worden. 
Der Voranschlag (Etat) wurde in der Hauptversammlung 
am _       ___genehmigt. 
 
 

II. Der Jahresabschluss 20      wurde am ___________geprüft. 

Es waren vom Vorstand anwesend: 
 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
 
Die Prüfung erstreckte sich auf folgende Unterlagen; 
          Kassenbuch 
          Kassenbelege 
          Kontoauszüge 
          Sparbücher 
 
Stichproben wurden geprüft: _____________________________ 
 
 
1.Vermögensstand am  31.12.20   € __________ 
 
2. Vermögensstand am  31.12.20   € __________ 
 
3. Mehr-Einnahmen / Ausgaben   € __________ 
 
4. Einnahmen in 20     € __________ 
 
5. Ausgaben in 20     € __________ 
 
6. Saldo       €___________ 
 
Begründung: 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Mitgliederbewegung. 

 
     Mitgliederbestand am 31.12.20          ________ 
 
     Zugänge in 20              ________ 
 
     Abgänge in 20           ________ 
 
 
 
Stand am 31.12.20         _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen der Revisoren: 
 

 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Revisor I  Revisor II  Rechnungsführer   Vorsitzender 
 
 

 
 
 

 
Kreisverband O-H 2009 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Anmerkung zum Revisionsbericht. 
 
 

1. Der Revisionsbericht soll bei Abschnitt II Anregungen geben, was  
Geprüft werden soll. Wurden nur stichprobenweise geprüft (was 
durchaus zulässig ist), ist dies zu erläutern. 

 
2. Durch eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des 

laufenden Kalenderjahres mit dem Vermögensstand am 1. Januar und 
Am 31. Dezember muss eine Übereinstimmung bestehen. Für die 
Kontrolle ist dies unerlässlich. 
 

3. Es ist zu prüfen, ob der Etat überschritten wurde oder ob 
außerplanmäßige Ausgaben erfolgten. 

Dies dient dem Vorstand für die Einhaltung des Etats. Für die 
Mitglieder ist die Ausgabenpolitik des Vereins dadurch transparenter.
  

4. Zum Schluss muss eine Gesamtbeurteilung abgegeben werden. 
 

5. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach den Verwaltungsvorschriften 
die Niederschriften über die Prüfungen dem Protokoll beizufügen ist. 

 
6. Der Revisionsbericht bezieht sich in erster Linie auf die finanzielle 

Situation des Vereins. 
 

7. Hauptaufgabe der Revisoren ist, den Verein vor finanziellen Verlusten 
zu schützen. 

 
8. Die Revision darf feststellen, werten, Bericht erstatten, aber keine 

Weisungen erteilen. Die Prüfung hat immer durch zwei (2) Revisoren 
zu erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreisverband Ostholstein 2009 

 



 


